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(54) GARNREINIGER SOWIE SCHNEIDEINRICHTUNG FÜR EINEN GARNREINIGER

(57) Die Erfindung betrifft einen Garnreiniger (10) für
eine Arbeitsstelle einer Textilmaschine mit einer
Schneideinrichtung zum Ausreinigen von Fehlern aus ei-
nem Garn sowie eine Schneideinrichtung für einen an
einer Arbeitsstelle einer Textilmaschine anordbaren
Garnreiniger (10), mit einem Gehäusekörper (14) auf-
weisend einen Gehäusegrundkörper (11), einen den Ge-
häusegrundkörper (11) zumindest abschnittsweise über-
deckenden und gemeinsam mit dem Gehäusegrundkör-
per (11) einen Gehäuseinnenraum (16) abgrenzenden
Gehäusedeckel (15) und eine erste Gehäuseöffnung
(23) und einer Schneidvorrichtung (1) mit einem ein
Schneidmesser (4) aufweisenden Schneidmittelträger
(5), einem im Gehäuseinnenraum (16) angeordneten
Schneidmittelantrieb (6) zur Verstellung des Schneidmit-

telträgers (5) zwischen einer gehäusefernen Schneid-
stellung und einer gehäusenahen Ruhestellung und ei-
nem den Schneidmittelantrieb (6) und den Schneidmit-
telträger (5) verbindenden, verstellbar in der ersten Ge-
häuseöffnung (23) angeordnetem Antriebselement (21).
Um einen Garnreiniger (10) mit einer Schneideinrichtung
sowie eine Schneideinrichtung bereitzustellen, welche
eine zuverlässige Trennung des Garns im Bedarfsfall ge-
währleisten, ist vorgesehen, dass der Gehäusekörper
(14) einen Lagerungsabschnitt (27) zur verstellbaren
Aufnahme des Schneidmittelträgers (5) und eine an den
Lagerungsabschnitt (27) angrenzende zweite Gehäuse-
öffnung (24) mit einem senkrecht zur Verstellrichtung des
Schneidmittelträgers (5) verlaufenden, an dem Schneid-
mittelträger (5) anliegenden Öffnungsrand (26) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneideinrichtung für einen an einer Arbeitsstelle einer Textilmaschine anordbaren
Garnreiniger, mit

- einem Gehäusekörper aufweisend

- einen Gehäusegrundkörper,
- einen den Gehäusegrundkörper zumindest abschnittsweise überdeckenden und gemeinsam mit dem Gehäu-

segrundkörper einen Gehäuseinnenraum abgrenzenden Gehäusedeckel und
- eine erste Gehäuseöffnung und

- einer Schneidvorrichtung mit

- einem ein Schneidmesser aufweisenden Schneidmittelträger,
- einem im Gehäuseinnenraum angeordneten Schneidmittelantrieb zur Verstellung des Schneidmittelträgers zwi-

schen einer gehäusefernen Schneidstellung und einer gehäusenahen Ruhestellung und
- einem den Schneidmittelantrieb und den Schneidmittelträger verbindenden, verstellbar in der ersten Gehäu-

seöffnung angeordnetem Antriebselement.

[0002] Bei der Herstellung von Garnen wird üblicherweise eine möglichst hohe Gleichmäßigkeit des fertigen Garns
in engen Toleranzen sowie ein Garn ohne sichtbare Fehler, wie es untolerierbare Dick- oder Dünnstellen sind, angestrebt.
Um dies zu erreichen, werden an den einzelnen Arbeitsstellen einer Textilmaschine sogenannte Garnreiniger eingesetzt,
die bspw. den Durchmesser des Garns fortlaufend mit einem geeigneten Messkopf überwachen. Wird aufgrund einer
Überschreitung oder Unterschreitung von den als Reinigungsgrenzen bezeichneten Grenzwerten ein untolerierbarer
Fehler detektiert, wird der Fehler mittels der in dem Gehäusekörper angeordneten Schneidvorrichtung der Schneidein-
richtung des Garnreinigers aus dem Garn herausgeschnitten, die Garnenden wieder verbunden und der Produktions-
vorgang fortgesetzt.
[0003] Bekannte Schneidvorrichtungen für Garnreiniger weisen bspw. einen elektromagnetisch wirkenden Schneid-
mittelantrieb auf, wobei ein Schneidmittelträger, an dem ein Schneidmesser angeordnet ist, mittels des Schneidmittel-
antriebs nach Art eines Meißels zwischen einer Ruhestellung und einer Schneidstellung verstellt wird, wobei ein zwischen
dem Schneidmittelträger und einem Amboss angeordnetes Garn in der Schneidstellung durchtrennt wird.
[0004] Bei bekannten Schneideinrichtungen ist dabei die Schneidvorrichtung innerhalb eines Gehäusekörpers ange-
ordnet und über ein Antriebselement, welches sich durch eine erste Gehäuseöffnung erstreckt, mit dem außerhalb des
Gehäuseinnenraums angeordneten Schneidmittelträger verbunden, so dass der Schneidmittelträger über das Antrieb-
selement mittels des Schneidmittelantriebs verstellbar mit dem Garn in Eingriff bringbar ist.
[0005] Die Anordnung der Schneidvorrichtung an dem Gehäusekörper erfolgt bevorzugt derart, dass in der Einbaulage
des Garnreinigers die Schneidvorrichtung bevorzugt - bezogen auf die Garnlaufrichtung - am vorderen Ende des Ge-
häusekörpers angeordnet ist, so dass gewährleistet ist, dass aufgrund der Rotationsträgheit einer das Garn aufneh-
menden Spule ein Fadenführungsbereich des Garnreinigers nach dem Schnitt fadenfrei ist. Eine - bezogen auf die
Garnlaufrichtung - im Eingangsbereich des Gehäusekörpers erfolgende Anordnung der Schneidvorrichtung weist jedoch
den Nachteil auf, dass dieser Bereich systembedingt mit einer höheren Konzentration an losen Fasern belastet ist. Diese
Faserbelastung kann trotz einer Einhausung der Schneidvorrichtung in den Gehäusekörper dazu führen, dass sich
Fasern im Bereich der ersten Gehäuseöffnung anordnen und von dort in das Gehäuseinnere gelangen, wo diese im
Bereich der Schneidvorrichtung zu einer erhöhten Reibung und damit zu einer geringen Schnittkraft und in der Folge
zu fehlerhaften Schneidvorgängen führen.
[0006] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Garnreiniger mit einer Schneideinrichtung
sowie eine Schneideinrichtung bereitzustellen, welche eine zuverlässige Trennung des Garns im Bedarfsfall gewähr-
leisten.
[0007] Die Erfindung löst die Aufgabe durch eine Schneideinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch
einen Garnreiniger mit den Merkmalen des Anspruchs 10. Vorteilhafte Weiterbildungen der Schneideinrichtung sind in
den abhängigen Ansprüchen 2 bis 9 angegeben.
[0008] Kennzeichnend für die erfindungsgemäße Schneideinrichtung ist, dass der Gehäusekörper

- einen Lagerungsabschnitt zur verstellbaren Aufnahme des Schneidmittelträgers und
- eine an den Lagerungsabschnitt angrenzende zweite Gehäuseöffnung mit einem senkrecht zur Verstellrichtung des

Schneidmittelträgers verlaufenden, an dem Schneidmittelträger anliegenden Öffnungsrand
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aufweist.
[0009] Der Gehäusekörper der erfindungsgemäßen Schneideinrichtung weist einen Gehäusegrundkörper sowie einen
den Gehäusegrundkörper zumindest teilweise überdeckenden Gehäusedeckel auf. Der Gehäusedeckel und der Ge-
häusegrundkörper grenzen gemeinsam einen Gehäuseinnenraum ab, innerhalb dem ein Schneidmittelantrieb einer
Schneidvorrichtung angeordnet ist. Zur Verstellung eines außerhalb des Gehäuseinnenraums angeordneten Schneid-
mittelträgers, der mit einem eine Schneidkante aufweisenden Schneidmesser ausgebildet ist, weist der Gehäusekörper
eine erste Gehäuseöffnung auf, welche mit dem Gehäuseinnenraum verbunden ist und durch die sich ein Antriebselement
erstreckt, welches den Schneidmittelantrieb mit dem Schneidmittelträger verbindet, so dass der Schneidmittelträger
mittels des Schneidmittelantriebs zwischen einer Ruhestellung und einer Schneidstellung verstellbar ist, wobei das
Antriebselement hierzu verstellbar in der ersten Gehäuseöffnung angeordnet ist.
[0010] Erfindungsgemäß ist ferner vorgesehen, dass der Gehäusekörper im Bereich vor der ersten Gehäuseöffnung,
also außerhalb des Gehäuseinnenraums, einen Lagerungsabschnitt zur verstellbaren Aufnahme des Schneidmittelträ-
gers aufweist und der Lagerungsabschnitt eine der ersten Gehäuseöffnung in Verstellrichtung des Schneidmittelträgers
zwischen der Ruhestellung und der Schneidstellung gegenüberliegende zweite Gehäuseöffnung aufweist. Die zweite
Gehäuseöffnung ist dabei derart ausgebildet, dass deren Öffnungsrand, welcher koaxial zur Verstellrichtung des
Schneidmittelträgers verläuft, an diesem anliegt, dabei jedoch eine Verstellbewegung des Schneidmittelträgers gegen-
über dem Gehäusekörper zwischen der Schneidstellung und der Ruhestellung gewährleistet.
[0011] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Schneideinrichtung mit einem Gehäusekörper, der auch den
Schneidmittelträger im Bereich des Lagerungsabschnitts einhaust, wobei die zweite Gehäuseöffnung eine Verlagerung
des Schneidmittelträgers aus einer gehäusenahen Ruhelage in eine gehäuseferne Schneidstellung ermöglicht, in der
ein Schneidmesser an dem Schneidmittelträger mit einem Anschlag zusammenwirkt und dabei ein dazwischen befind-
liches Garn durchtrennt, gewährleistet zuverlässig, dass keine lose Fasern in den Gehäuseinnenraum gelangen und
dort zu einer erhöhten Reibung führen, durch die es zu einer unzuverlässigen Schneidleistung kommen könnte.
[0012] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Gehäusekörper im Bereich der
zweiten Gehäuseöffnung zur flächenbündigen Anordnung einer Stirnfläche des Schneidmittelträgers in der Ruhestellung
ausgebildet ist. Gemäß dieser Ausgestaltung der Erfindung verläuft die vorzugsweise ebene Stirnfläche des Scheidmit-
telträgers, an der das Schneidmesser angeordnet ist, in der Ruhestellung in einer Ebene mit der die zweite Gehäuse-
öffnung umgebenden Fläche des Gehäusekörpers. Zur Durchführung eines Schneidvorgangs erfolgt eine Verlagerung
des Schneidmittelträgers gegenüber dem Gehäusekörper aus der flächenbündigen Anordnung in die Schneidstellung,
in der die Stirnfläche zumindest abschnittsweise von dem Gehäusekörper abragt oder in einer alternativ bevorzugten
Ausgestaltung dazu beabstandet angeordnet ist. Die flächenbündige Anordnung der Stirnfläche in der Ruhelage ge-
währleistet in besonders zuverlässiger Weise, dass es in der Ruhestellung nicht zu ungewollten Ablagerungen von freien
Fasern im Bereich des Schneidmittelträgers an dem Gehäusekörper kommt, welche im Falle einer Verstellung des
Schneidmittelträgers, insbesondere bei einer Rückverlagerung aus der Schneidstellung in die Ruhestellung in Richtung
auf den Gehäuseinnenraum transportiert werden könnten. Durch die flächenbündige Anordnung in der Ruhestellung
kann besonders zuverlässig eine Ablagerung von freien Fasern im Bereich der zweiten Gehäuseöffnung verhindert
werden, nachdem hierdurch Kanten vermieden werden, welche eine Ansammlung von freien Fasern begünstigen.
[0013] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die erste Gehäuseöffnung mit einem
senkrecht zur Verstellrichtung des Antriebselements verlaufenden Öffnungsrand an dem Antriebselement anliegt. Durch
diese Ausgestaltung der Erfindung, bei der der Öffnungsrand der ersten Gehäuseöffnung neben einer Führungsfunktion
des Antriebselements in dem Gehäusekörper ferner eine Abdichtungswirkung übernimmt, wird in ergänzender Weise
gewährleistet, dass ggf. über die zweite Gehäuseöffnung in den Lagerungsabschnitt eingedrungene freie Fasern nicht
weiter in den Gehäuseinnenraum transportiert werden, in dem der den Schneidmittelträger über das Antriebselement
antreibende Schneidmittelantrieb angeordnet ist. Einer Verunreinigung des Gehäuseinnenraums wird durch die vorteil-
hafterweise vorgesehene Ausgestaltung der ersten Gehäuseöffnung in ergänzender Weise vorgebeugt.
[0014] Die Ausgestaltung des Lagerungsabschnitts im Bereich zwischen der ersten und zweiten Gehäuseöffnung, in
dem der Schneidmittelträger zwischen der Ruhestellung und der Schneidstellung verstellbar angeordnet ist, ist grund-
sätzlich frei wählbar. Nach einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der durch
den Gehäusedeckel und Gehäusegrundkörper abgegrenzte Lagerungsabschnitt zur Bildung eines Expansionsbereichs
mindestens einen beabstandet von dem Schneidmittelträger angeordneten Wandungsabschnitt aufweist.
[0015] Gemäß dieser Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Lagerungsabschnitt nicht umlaufend an
dem Schneidmittelträger anliegt, sondern dass mindestens einer der durch den Gehäusegrundkörper und Gehäusede-
ckel bereitgestellte Wandungsabschnitt - quer zur Verstellrichtung des Schneidmittelträgers zwischen der Ruhestellung
und der Schneidstellung betrachtet - beabstandet von dem Schneidmittelträger angeordnet ist. Der Expansionsbereich
stellt somit einen freien Bereich zwischen der ersten und zweiten Gehäuseöffnung dar, welcher gegenüber dem freien
Bereich der zweiten Gehäuseöffnung einen größeren freien Querschnitt aufweist, so dass unter Umständen durch die
erste Gehäuseöffnung in den Lagerungsabschnitt eindringende freie Fasern aufgrund des sich aufweitenden Gehäu-
seabschnitts und der sich dadurch ergebenden Druckdifferenz trotz einer sich im Bereich der zweiten Gehäuseöffnung
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ergebenden Saugwirkung bei einer Rückbewegung des Schneidmittelträgers aus der Schneidstellung in die Ruhestellung
nicht bis zur zweiten Gehäuseöffnung gelangen. Der Expansionsbereich reduziert dabei aufgrund seines größeren
Querschnitts einen unter Umständen herrschenden Unterdruck.
[0016] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Schneidmittelträger einen in den
Expansionsbereich ragenden und in diesem zwischen der Ruhestellung und der Schneidstellung verstellbaren Vorsprung
aufweist. Gemäß dieser Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Schneidmittelträger einen Vorsprung,
bspw. in Form eines Steges, aufweist, welcher sich über die Breite des Expansionsbereichs - quer zur Verstellrichtung
des Schneidmittelträgers betrachtet - in diesen hinein bis an den beabstandet zum Schneidmittelträger angeordneten
Wandungsabschnitt erstreckt, so dass der Vorsprung bei einer Verstellung des Schneidmittelträgers aus der Ruhestel-
lung in die Schneidstellung im Zuge der vorherigen Verstellung aus der Schneidstellung in die Ruhestellung unter
Umständen in den Expansionsbereich des Lagerungsabschnitts eingedrungene freie Fasern aus dem Lagerungsab-
schnitt über die zweite Gehäuseöffnung hinausbefördert, so dass in besonders zuverlässiger Weise eine Beeinträchti-
gung der Schneidvorrichtung durch abgelagerte Fasern verhindert werden kann.
[0017] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Gehäusekörper eine den Gehäu-
seinnenraum belüftende Belüftungsöffnung aufweist, die vorzugsweise an einer von der ersten Gehäuseöffnung unter-
schiedlichen Seite des Gehäusekörpers, besonders bevorzugt an einer Unterseite des Gehäusekörpers oder einer der
ersten Gehäuseöffnung gegenüberliegenden Seite des Gehäusekörpers, angeordnet ist. Gemäß dieser Ausgestaltung
der Erfindung weist der Gehäusekörper grundsätzlich an einer beliebigen Stelle, bevorzugt jedoch an einer - bezogen
auf die Einbaulage der Schneideinrichtung - wie vorstehend definierten Seite des Gehäusekörpers, d. h. an einer ent-
gegen der Fadenlaufrichtung ausgerichteten Seite des Gehäusekörpers eine Belüftungsöffnung auf, welche die Umge-
bung des Gehäusekörpers mit dem Gehäuseinnenraum verbindet.
[0018] Über die Belüftungsöffnung kann im Falle einer Verstellung des Schneidmittelträgers aus der Ruhestellung in
die Schneidstellung, bei der das Antriebselement aus dem Gehäuseinnenraum in Richtung auf die erste und zweite
Gehäuseöffnung verlagert wird und dabei innerhalb des Gehäuseinnenraums einen Unterdruck erzeugt, Umgebungsluft
in den Gehäuseinnenraum nachströmen, so dass die Entstehung von Unterdruck im Gehäuseinnenraum, welcher ein
Eindringen von Fasern im Bereich der ersten und zweiten Gehäuseöffnung in den Lagerungsabschnitt und/oder den
Gehäuseinnenraum begünstigen würde, verhindert wird. Darüber hinaus besteht grundsätzlich die Möglichkeit, über die
Belüftungsöffnung den Gehäuseinnenraum aktiv zu belüften, so dass ein Überdruck in dem Gehäuseinnenraum erzeugt
werden kann, welcher in ergänzender Weise einem Eindringen von freien Fasern entgegenwirkt.
[0019] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Innenwände des Lagerungsab-
schnitts und/oder die Außenflächen des Schneidmittelträgers und/oder die Außenflächen des Antriebselements eine
polierte Oberfläche aufweisen. Unter einer polierten Oberfläche wird dabei ein Mittenrauwert Ra der Flächen im Bereich
von 0,01 bis 0,2 verstanden. Eine entsprechende Oberflächengüte verhindert in ergänzender Weise, dass sich freie
Fasern an den einzelnen Flächen anlagern und im Falle einer Verstellung des Schneidmittelträgers in den Lagerungs-
abschnitt und/oder Gehäuseinnenraum gelangen. Die polierten Oberflächen begünstigen dabei ein Abgleiten der freien
Fasern.
[0020] Die Ausgestaltung des Gehäusegrundkörpers und des Gehäusedeckels zur Bildung des Gehäusekörpers ist
grundsätzlich frei wählbar. So können Gehäusegrundkörper und Gehäusedeckel jeweils als halbschalenförmige Körper
ausgebildet sein, welche gemeinsam den Gehäuseinnenraum und den Lagerungsabschnitt abgrenzen. Nach einer
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist jedoch vorgesehen, dass der Gehäusegrundkörper eine ebene Gehäuse-
grundkörperinnenwand und der Gehäusedeckel einen umlaufend auf der Gehäusegrundkörperinnenwand aufstehenden
Gehäusedeckelrand und einen an dem Gehäusedeckelrand anschließenden Gehäusedeckelgrundkörper aufweisen.
[0021] Gemäß dieser Ausgestaltung der Erfindung stellt der Gehäusegrundkörper eine im Wesentlichen ebene Ge-
häusegrundkörperinnenwand bereit, auf der der halbschalenförmige Gehäusedeckel mit einem umlaufenden Gehäu-
sedeckelrand aufsteht, so dass der der Gehäusegrundkörperinnenwand gegenüberliegende Gehäusedeckelgrundkör-
per beabstandet zur ebenen Fläche des Gehäusegrundkörpers angeordnet ist. Diese Ausgestaltung der Erfindung stellt
eine besonders einfache Möglichkeit zur Herstellung des Gehäusekörpers dar, wobei die Gehäusegrundkörperinnen-
wand durch weitere Gehäusekörper des Garnreinigers bereitgestellt werden kann. Zudem bietet diese Ausgestaltung
der Erfindung die Möglichkeit, den erfindungsgemäß vorgesehenen Lagerungsabschnitt sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen des Gehäusekörpers allein durch eine entsprechende Ausgestaltung des Gehäusedeckels bereitzustellen.
So ist nach einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass der Gehäusedeckel zur Bildung
des Lagerungsabschnitts von dem Gehäusedeckelgrundkörper in Richtung auf den Gehäusegrundkörper vorstehende
und auf der ebenen Gehäusegrundkörperinnenwand des Gehäusegrundkörpers aufstehende Gehäusedeckelstege auf-
weist.
[0022] Die Erfindung löst die Aufgabe ferner durch einen Garnreiniger für eine Arbeitsstelle einer Textilmaschine mit
einer Schneideinrichtung zum Ausreinigen von Fehlern aus einem Garn, die eine vorstehend beschriebene erfindungs-
gemäße oder weitergebildete Schneideinrichtung aufweist.
[0023] Ein erfindungsgemäßer Garnreiniger zeichnet sich dabei durch seine hohe Zuverlässigkeit bei der Durchführung
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der Schneidprozesse auf, wobei Störungen aufgrund von Verunreinigungen des Garnreinigers im Bereich der Schneid-
einrichtung besonders wirksam vermieden werden können.
[0024] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend mit Bezug auf die Zeichnungen erläutert. In den
Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 in einer Explosionsdarstellung eine perspektivische Ansicht einer Ausführungsform einer in einem Gehäuse-
körper anordbaren Schneidvorrichtung;

Fig.2 eine perspektivische Ansicht eines auf einem ebenen Gehäusekörper anordbaren Gehäusedeckels zur Auf-
nahme eines Schneidmittelantriebs und eines Schneidmittelträgers der Schneidvorrichtung von Fig. 1 und

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht auf einen Garnreiniger.

[0025] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht eine Ausführungsform einer Schneidvorrichtung 1 mit einem
Schneidmittelantrieb 6, einem Antriebselement 21 und einem Schneidmittelträger 5, an dem ein eine Schneidkante 20
aufweisendes Schneidmesser 4 angeordnet ist.
[0026] Der Schneidmittelträger 5 ist mittels des Schneidmittelantriebs 6 aus der in Figur 1 dargestellten Ruhelage in
eine hier nicht dargestellte Schneidlage verstellbar, in der die Schneidkante 20 mit einer Anschlagfläche 3 eines an
einem Ambossträger 7 angeordneten Ambosses 2 in Eingriff gelangt und ein dazwischen befindliches, hier nicht dar-
gestelltes Garn, durchtrennt.
[0027] Der Amboss 2 liegt dabei mit einer Unterseite 17 auf einer Oberseite 19 eines Befestigungsabschnitts 18 des
Ambossträgers 7 auf und ist mit diesem über eine Befestigungsschraube 9 verschraubt, welche sich durch eine Durch-
gangsbohrung 12 in dem Amboss 2 in eine Gewindebohrung 8 an dem Befestigungsabschnitt 18 erstreckt. Nach einem
nicht dargestellten Ausführungsbeispiel kann die Befestigungsschraube 9 in einen nicht dargestellten Gehäusegrund
verschraubt sein.
[0028] Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Garnreinigers 10 mit einem aus einem Gehäusedeckel 15 und
einem Gehäusegrundkörper 11 gebildeten Gehäusekörper 14. Der Gehäusegrundkörper 11, welcher Bestandteil des
Garnreinigers 10 ist, stellt zur Bildung des Gehäusekörpers 14 eine ebene Gehäusegrundkörperinnenwand bereit,
welche von dem Gehäusedeckel 15 überdeckt wird und somit einen Gehäuseinnenraum 16 gegenüber der Umgebung
des Garnreinigers 10 abgrenzt. Der Gehäusedeckel 15 steht, wie in Figur 2 gezeigt, dabei mit einem Gehäusedeckelrand
31 und Gehäusestegen 30 auf der Gehäusegrundkörperinnenwand auf. Zur Bildung der Schneideinrichtung aus Schneid-
vorrichtung 1 und Gehäusekörper 14 ist die Schneidvorrichtung 1 abschnittsweise innerhalb des Gehäusekörpers 14
angeordnet, wobei das Schneidmesser 4 an dem Schneidmittelträger 5 in der dargestellten Ruhelage aus dem Gehäu-
sekörper 14 in Richtung auf die Anschlagfläche 3 des Ambosses 2 vorsteht. Im Betrieb des Garnreinigers verläuft ein
hier nicht dargestelltes Garn im Bereich zwischen der Anschlagfläche 3 des Ambosses 2 und der Schneidkante 20 des
Schneidmessers 4. Im Falle eines durchzuführenden Garnschnitts erfolgt eine Verlagerung des Schneidmessers 4 aus
der dargestellten Ruhelage in die Schneidstellung in der die Schneidkante 20 an der Anschlagfläche 3 des Ambosses
2 anliegt und das dazwischen befindliche Garn durchtrennt.
[0029] Der Schneidmittelantrieb 6 der Schneidvorrichtung 1 ist innerhalb des Gehäuseinnenraums 16 des Gehäuse-
deckels 15 angeordnet. Der Schneidmittelantrieb 6 ist über das Antriebselement 21 mit dem Schneidmittelträger 5
verbunden, welcher innerhalb eines Lagerungsabschnitts 27 des Gehäusedeckels zwischen der Ruhestellung und der
Schneidstellung verstellbar ist. Das Antriebselement 21 ragt dabei durch eine erste Gehäuseöffnung 23 des Gehäuse-
deckels 15, so dass bei einer Aktivierung des Schneidmittelantriebs 6 der Schneidmittelträger 5 innerhalb des Lage-
rungsabschnitts 27 zwischen der Ruhestellung und der Schneidstellung verstellt wird, wobei der Schneidmittelträger 5
innerhalb einer zweiten Gehäuseöffnung 24 bis zur Schneidstellung verstellt wird, in welcher die Schneidkante 20 des
Schneidmessers 4 beabstandet von der Außenwand des Gehäusedeckels 15 an der Anschlagfläche 3 des Ambosses
2 anliegt.
[0030] Die in Verstellrichtung hintereinander angeordnete zweite Gehäuseöffnung 24 und erste Gehäuseöffnung 23
des Gehäusedeckels 15 sind so ausgebildet, dass sie an dem Antriebselement 21 und dem Schneidmittelträger 5 mit
einem umlaufenden Öffnungsrand 26 anliegen, so dass gegebenenfalls vorhandene freie Fasern im Bereich vor der
zweiten Gehäuseöffnung 24 nicht in den Lagerungsabschnitt 27 gelangen.
[0031] Der Lagerungsabschnitt 27 weist ferner einen beabstandet von einer Oberseite 29 des Schneidmittelträgers
5 angeordneten Wandabschnitt 25 auf, wodurch ein Expansionsbereich 28 gebildet wird, in dem gegebenenfalls ein-
dringende freie Fasern aufgrund des bestehenden Druckunterschiedes gesammelt und nicht in Richtung der ersten
Gehäuseöffnung 23 weitergeleitet werden.
[0032] Der Schneidmittelträger 5 weist einen stegartigen Vorsprung 13 auf, welcher sich über die Breite des Expan-
sionsbereichs 28 - quer zur Verstellrichtung betrachtet - erstreckt und in diesen hineinragt, so dass gegebenenfalls in
dem Expansionsbereich 28 angeordnete freie Fasern bei einer Verstellung des Schneidmittelträgers 5 aus der Ruhelage
in die Schneidstellung durch den Vorsprung 13 aus der zweiten Gehäuseöffnung 24 herausbewegt bzw. herausgescho-
ben werden können.
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[0033] An einer Gehäuseunterseite weist der Gehäusedeckel 15 eine Belüftungsöffnung 22 auf, durch die der Ge-
häuseinnenraum 16 mit der Umgebung strömungstechnisch verbunden ist, so dass bei einer Verstellung des Antrieb-
selements 21 aus der Ruhestellung in die Schneidstellung Luft aus der Umgebung des Gehäusedeckels 15 in den
Gehäuseinnenraum 16 einströmen kann und der Bildung von Unterdruck entgegenwirkt.
[0034] Der Ambossträger 7 ragt aus dem Gehäusekörper 14 heraus und bildet mit dem Amboss 2 eine der Schneidkante
20 des Schneidmessers 4 gegenüberliegende Anschlagfläche 3, wobei im Betrieb des Garnreinigers 10 das Garn
zwischen dem Gehäusedeckel 15 und dem Amboss 2 hindurchgeführt wird.

Patentansprüche

1. Schneideinrichtung für einen an einer Arbeitsstelle einer Textilmaschine anordbaren Garnreiniger (10), mit

- einem Gehäusekörper (14) aufweisend

- einen Gehäusegrundkörper (11),
- einen den Gehäusegrundkörper (11) zumindest abschnittsweise überdeckenden und gemeinsam mit dem
Gehäusegrundkörper (11) einen Gehäuseinnenraum (16) abgrenzenden Gehäusedeckel (15) und
- eine mit dem Gehäuseinnenraum (16) verbundene erste Gehäuseöffnung (23) und

- einer Schneidvorrichtung (1) mit

- einem ein Schneidmesser (4) aufweisenden Schneidmittelträger (5),
- einem im Gehäuseinnenraum (16) angeordneten Schneidmittelantrieb (6) zur Verstellung des Schneid-
mittelträgers (5) zwischen einer gehäusefernen Schneidstellung und einer gehäusenahen Ruhestellung und
- einem den Schneidmittelantrieb (6) und den Schneidmittelträger (5) verbindenden, verstellbar in der ersten
Gehäuseöffnung (23) angeordnetem Antriebselement (21),

dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehäusekörper (14)

- einen Lagerungsabschnitt (27) zur verstellbaren Aufnahme des Schneidmittelträgers (5) und
- eine an den Lagerungsabschnitt (27) angrenzende zweite Gehäuseöffnung (24) mit einem senkrecht zur
Verstellrichtung des Schneidmittelträgers (5) verlaufenden, an dem Schneidmittelträger (5) anliegenden Öff-
nungsrand (26)

aufweist.

Bezugszeichenliste
1 Schneidvorrichtung 17 Unterseite
2 Amboss 18 Befestigungsabschnitt
3 Anschlagfläche 19 Oberseite
4 Schneidmesser 20 Schneidkante
5 Schneidmittelträger 21 Antriebselement
6 Schneidmittelantrieb 22 Belüftungsöffnung
7 Ambossträger 23 erste Gehäuseöffnung
8 Gewindebohrung 24 zweite Gehäuseöffnung
9 Befestigungsschraube 25 Wandungsabschnitt
10 Garnreiniger 26 Öffnungsrand
11 Gehäusegrundkörper 27 Lagerungsabschnitt
12 Durchgangsbohrung 28 Expansionsbereich
13 Vorsprung 29 Oberseite
14 Gehäusekörper 30 Gehäusesteg
15 Gehäusedeckel 31 Gehäusedeckelrand
16 Gehäuseinnenraum
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2. Schneideinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusekörper (14) im Bereich der
zweiten Gehäuseöffnung (24) zur flächenbündigen Anordnung einer Stirnfläche des Schneidmittelträgers (5) in der
Ruhestellung ausgebildet ist.

3. Schneideinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Gehäuseöffnung (23) mit
einem senkrecht zur Verstellrichtung des Antriebselements (21) verlaufenden Öffnungsrand (26) an dem Antrieb-
selement (21) anliegt.

4. Schneideinrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Lagerungsabschnitt (27) zur Bildung eines Expansionsbereichs (28) mindestens einen beabstandet von dem
Schneidmittelträger (5) angeordneten Wandungsabschnitt (25) aufweist.

5. Schneideinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schneidmittelträger (5) einen in den
Expansionsbereich (28) ragenden und in diesem zwischen der Ruhestellung und der Schneidstellung verstellbaren
Vorsprung (13) aufweist.

6. Schneideinrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehäusekörper (14) eine den Gehäuseinnenraum (16) belüftende Belüftungsöffnung (22) aufweist, die bevorzugt
an einer Unterseite des Gehäusekörpers (14) angeordnet ist.

7. Schneideinrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Innenwände des Lagerungsabschnitts (27) und/oder die Außenflächen des Schneidmittelträgers (5) und/oder
die Außenflächen des Antriebselements (21) eine polierte Oberfläche aufweisen.

8. Schneideinrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehäusegrundkörper (11) eine ebene Gehäusegrundkörperinnenwand und der Gehäusedeckel (15) einen um-
laufend auf der Gehäusegrundkörperinnenwand aufstehenden Gehäusedeckelrand (31) und einen an den Gehäu-
sedeckelrand (31) anschließenden Gehäusedeckelgrundkörper aufweist.

9. Schneideinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehäusedeckel (15) zur Bildung des
Lagerungsabschnitts (27) von dem Gehäusedeckelgrundkörper in Richtung auf den Gehäusegrundkörper (11) vor-
stehende und auf der Gehäusegrundkörperinnenwand aufstehende Gehäusedeckelstege (30) aufweist.

10. Garnreiniger für eine Arbeitsstelle einer Textilmaschine mit einer Schneideinrichtung zum Ausreinigen von Fehlern
aus einem Garn,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schneideinrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet ist.
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